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nen? Gerade sie verdienen besonderen Schutz und
brauchen Hilfe.44

Kamil, nun 12 Jahre alt, lebt seit der Trennung der
Eltern 2002 bei der Mutter. Zun�chst konnten sich
Vater und Sohn besuchen; dann wollte der Vater die
Zeiten erweitern und Ferien haben u. �. Die Mutter
lehnt die Kontakte ab, zun�chst sehr deutlich. Bei Ge-
richt konnte sie sich mehrfach mit Aussetzungsan-
tr�gen durchsetzen. Dort ist Kamil (inzwischen) drei
oder vier Mal pers�nlich angeh�rt worden, und im
�brigen war er sicherlich zu zehn Terminen beim Ju-
gendamt. Im M�rz 2008 hat der Vater seinen Sohn an
der Schule abgepasst. Kamil wollte das nicht, und das
hat er seinem Vater auch deutlich gesagt. Andererseits
war die Mutter Weihnachten 2007 mit Kamil beim
Vater, ungef�hr 200 km von ihrem Wohnort entfernt,
um ihm – unangek�ndigt – Kamil zu bringen, damit
»das Kind bei ihm lebe«, denn sie komme nicht mehr
zurecht, habe aus ihrer neuen Verbindung ein weite-
res Kind, streite st�ndig mit ihrem Partner und habe
den Eindruck, Kamil zur�ckzusetzen. Von diesen Ab-
sichten seiner Mutter war Kamil v�llig entsetzt; mit
ihr ist er nur deshalb zur�ckgefahren, weil der Va-
ter ihn »nicht nehmen wollte«. Bei Gericht ist nun er-
neut Verhandlung anberaumt. Was soll Kamil sa-

gen (4. 4. 2008), wenn er wieder einmal ausf�hrlich
zum Umgang mit dem Vater befragt wird? Muss er
nicht den Eindruck gewinnen, dass niemand ihn ernst
nimmt? Wie soll er sein Verhalten seiner Mutter erkl�-
ren? Bei Gericht kann die Sache nicht abgeschlossen
werden. Erneut sind Gespr�che beim Jugendamt vor-
gesehen – die zust�ndige Mitarbeiterin dort hat zu-
dem angeregt, die Eltern selbst sollten sich »auf der
Paarebene« auseinandersetzen –, ein Vorschlag, den
die Mutter entr�stet abgelehnt hat, und im �brigen
soll ein Sachverst�ndigengutachten eingeholt werden.
Letztlich wird damit die Entscheidung auf Kamil ver-
schoben, der die Erwartungen der anderen aber gar
nicht erf�llen kann.

Dr. Peter Finger, Rechtsanwalt und Fachanwalt
f�r Familienrecht, Privatdozent, Frankfurt/M.

Eckhard Rehme

Der Regierungsentwurf eines
Gesetzes zur Strukturreform
des Versorgungsausgleichs
(VAStrRefG) vom 21. 5. 20081

– ein Entwurf ohne kontroverse fach�ffentliche
Diskussion, klares materielles Ausgleichs-
prinzip und umfassende Bilanzierung der Vor-
und Nachteile seiner Umsetzung

– Teil 1 –

I. Einleitung

1. Voraussetzungen f�r eine umfassende Reform
des Versorgungsausgleichs (VA)

Die Geschichte der Bem�hungen um eine Reform des
VA ist lang.2 Anlass war das Problem der Vergleich-
barmachung von Anrechten (§ 1587 a Abs. 3, 4 BGB),
insbesondere im Hinblick auf ihre unterschiedliche

Dynamik;3 den konkreten Anstoß f�r ein Handeln des
Gesetzgebers gab die Entscheidung des BGH vom 5. 9.
2001 zur nur noch befristeten Anwendbarkeit der da-
maligen Fassung der BarwertVO.4

Die bisherigen Reformbem�hungen (zuletzt auf der
Grundlage des Abschlussberichts der Kommission
»Strukturreform des Versorgungsausgleichs«)5 haben
zu keiner abschließenden gesetzlichen Regelung ge-
f�hrt. Das beruht maßgeblich darauf, dass die �berle-
gungen sich nicht auf das genannte konkrete Problem
beschr�nkten und dessen (m�gliche)6 systeminterne
L�sung anstrebten. Die (untragbare) Unterbewertung
der Anrechte bei einer Umrechnung mit Hilfe der Bar-
wertVO wurde vielmehr Ausgangspunkt f�r eine um-
fassende Kritik am geltenden Ausgleichssystem und

44 Ohne dass ich diesen Punkt nun vertiefen m�chte, darf ich auf
Bastine hinweisen, Zeitschrift f�r Konflikt-Management
2005, 11 und Curtius/Schwarz (verordnete Mediation) FPR
2004, 191; zu einer ersten, allerdings sehr fragw�rdigen Be-
wertung des Cochemer Modells, denn die Schlussfolgerungen
sind so kaum nachvollziehbar, F�chsle-Voigt/Gorges Kind-
schaftsrecht und Jugendhilfe 2008, 246

1 Im Folgenden zitiert als RegE; Seitenzahlen entsprechend der
BR-Dr. 343/08, im Internet abrufbar �ber www.bundesrat.de/
Parlamentsmaterialien/Beratungsvorg�nge/Drucksachen

2 Kurzer Abriss bei Borth FamRZ 2007, 1773
3 Rehme FuR 2005, 145, 147 bei Fn. 16 (mwN); FPR 2007, 117
4 BGHZ 148, 351 = FamRZ 2001, 1695
5 Vgl. dazu RegE S. 92 f; ausf�hrlich Rehme FuR 2005, 145, 214
6 Zum »Modell Bergner« und den Dynamisierungstabellen vgl.

zuletzt Bergner Beilage zu NJW Heft 5/2008, Abschn. C. II m.
zahlreichen Nachw.; ferner Rehme FuR 2008, 261, 263;
FamRZ 2008, 738, 744 f
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(folgerichtig) f�r die Suche nach einem g�nzlich neuen
Ausgleichskonzept.

Eine so weit gesteckte Reform (mit erheblichen Vorbe-
reitungen und Umstellungsproblemen) sollte nur erfol-
gen, wenn das geltende System grunds�tzlich (d. h. in
seinem Anspruch auf Gew�hrleistung der materiellen
Halbteilung der k�nftigen Versorgungswerte)7 oder
zumindest in seiner praktischen Anwendbarkeit ver-
sagt hat und nicht reformf�hig ist. Demgegen�ber
m�sste ein neue Ausgleichsstruktur gewichtige Vortei-
le haben, d. h. ein in seiner theoretischen Grundlegung
und/oder praktischen Handhabbarkeit deutlich �ber-
legenes Konzept aufweisen. Um dies im Rahmen einer
rationalen Abw�gung pr�fen zu k�nnen, w�re vor
und bei den Reform�berlegungen erforderlich

n eine Bilanzierung der M�ngel, aber auch etwaiger
Vorteile des bisherigen Systems (ohne Fokussierung
auf ein punktuelles Problem),

n eine klare Bezeichnung des dem neuen Recht zu
Grunde liegenden materiellen Ausgleichsprinzips
(»was ist Gegenstand der Halbteilung und damit
Ziel des VA«),

n eine in (ausgewogener) Gegen�berstellung mit dem
bisherigen System vorgenommene umfassende Pr�-
fung, ob die vorgesehenen Ausgleichsformen die Zie-
le des Versorgungsausgleichs nicht nur potenziell,
sondern auch mit hinreichender praktischer Wahr-
scheinlichkeit und (nach M�glichkeit) in rechtsstaat-
lich kontrollierbarer Weise verwirklichen werden.

Im Rahmen dieser von der Bundesregierung bzw. dem
Bundesministerium der Justiz (BMJ) zu leistenden
Vorarbeit w�re ferner (zumindest als Erg�nzung zu
einer Vielzahl von Einzelgespr�chen mit der Gefahr
der Wiederholung bekannter Standpunkte) eine tat-
s�chliche fach�ffentliche Er�rterung im Rahmen einer
direkten Konfrontation (Plenardiskussion unter Betei-
ligung auch reformkritischer Fachleute) zweckm�ßig
und zielf�hrend gewesen, um den Reformbedarf ein-
zugrenzen, Missverst�ndnisse (z. B. in Bezug auf ab-
weichende Auffassungen) zu kl�ren und den eigenen
Standpunkt auf konkrete Vorhalte hin (plausibel) dar-
zulegen und ggfs. zu modifizieren.

2. Ablauf und Stand des gegenw�rtigen
Gesetzgebungsverfahrens

a) Die Vorgeschichte des Regierungsentwurfs

Das BMJ hat sich, in distanzierter Weiterentwick-
lung von Ans�tzen der Kommission »Strukturreform
des Versorgungsausgleichs«,8 offenbar schon fr�h-
zeitig auf das Modell der Realteilung mit der Grund-
form der internen und der Hilfsform der externen
Realteilung festgelegt.9 Die im »Eckpunktepapier«

vom 28. 11. 2006 entwickelten Reformziele10 sind in
der ver�ffentlichten Meinung (einschließlich der f�h-
renden familienrechtlichen Fachbl�tter) praktisch un-
kommentiert und nahezu ohne Widerspruch geblie-
ben.11 Schon damals ist die notwendige Diskussion in
der Fach�ffentlichkeit vers�umt worden. Das BMJ
hat an seiner Linie festgehalten und zun�chst einen
entsprechend konzipierten Diskussionsentwurf vom
29. 8. 2007,12 sp�ter einen Referentenentwurf vom
12. 2. 2008 (RefE; mit unver�ndertem Ausgleichskon-
zept) vorgelegt.

Nach den m�ndlichen �ußerungen auf Tagungen pp.
sowie den dem Verf. bekannt gewordenen Stellung-
nahmen gegen�ber dem BMJ ist anzunehmen, dass die
ganz �berwiegende Zahl der (familienrechtlichen)
Fachleute die grunds�tzliche Reformrichtung bef�r-
wortet. Eine gr�ndliche Diskussion in den Fachzeit-
schriften ist allerdings weiterhin nicht erfolgt. Insbe-
sondere fehlt eine rechtstheoretische, an den Zielen
des VA ausgerichtete Aufbereitung der herrschenden
Meinung in den Fachbl�ttern unter kritischer »Aus-
einandersetzung« mit den (bisher) vereinzelten abwei-
chenden Stimmen,13 vor allem mit dem »Modell Berg-
ner«. Die (ver�ffentlichte) herrschende Meinung der
familienrechtlichen Fachleute hat sich vielmehr (so-
weit erkennbar) fast ausschließlich auf eine pauschale,
z. T. mit Schlagworten versehene Billigung der Reform
beschr�nkt14 (n�her dazu unter II. 2. a), III. 3.).

Das BMJ hat den notwendigen Prozess einer kriti-
schen Begleitung durch die Fach�ffentlichkeit nicht
gef�rdert. Die Anregung einer Diskussion unter Be-
teiligung auch kritischer Stimmen (s. o. unter 1. a. E.)
hat es nicht aufgegriffen und damit die Chance einer
fr�hzeitigen Er�rterung m�glicher Defizite (vgl. dazu
unter II. 2. b) bis f), III. 4. bis 7.) nicht genutzt. Es ist
zu hoffen, dass das Parlament diese M�ngel im Ver-
fahrensablauf erkennt und in den Aussch�ssen Zeit
und Gelegenheit f�r eine »Auseinandersetzung« be-
steht.

7 Zu diesem Ziel des Versorgungsausgleichs nach geltendem
Recht Rehme FuR 2005, 145, 146 mwN

8 Vgl. das Eckpunktepapier vom 28. 11. 2006 (abgedruckt in
FPR 2007, 108 ff), Ziff. IV; ferner RegE S. 92 f

9 Zum Vorrang der internen Realteilung vgl. jetzt § 9 Abs. 2, 3
Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG); zu den Einzelhei-
ten der internen und externen Realteilung vgl. allgemein RegE
S. 71 ff, 86 ff sowie §§ 10 ff, 14 ff VersAusglG nebst Begr�n-
dung RegE S. 125 ff

10 Eckpunktepapier (Fn. 8), Ziff. I. 3., 4; V. 4.
11 Ausnahme: Schwerpunktheft Nr. 4/2007 der FPR mit abl.

Stellungnahmen von Bergner und Rehme, FPR 2007, 142,
117; ferner Bergner BetrAV 2007, 329

12 In den wesentlichen Teilen abgedruckt in FamRZ 2007, 1788
13 Vgl. Fn. 11; ferner Rehme FamRZ 2008, 738
14 Borth FamRZ 2007, 1773; Hahne BetrAV 2008, 37
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b) Der Regierungsentwurf und seine (bisherige) weitere
Behandlung

aa) Am 21. 5. 2008 hat die Bundesregierung den vom
BMJ vorbereiteten Entwurf des VAStrRefG (mit dem
VersAusglG als zentralem Regelungskomplex sowie
flankierenden Bestimmungen u. a. zum Verfahrens-,
Versorgungs-, Arbeits- und Steuerrecht) beschlossen;
das vorstehend umrissene Ausgleichskonzept ist ge-
gen�ber den Vorentw�rfen unver�ndert geblieben; in
einigen (hier nicht n�her zu er�rternden) Detailfragen
sind gegen�ber dem RefE �nderungen (mit z. T. er-
heblicher Bedeutung)15 vorgenommen worden.

Der RegE erweckt weiterhin (einseitig) den Eindruck
einer notwendigen, in sich geschlossenen, einfachen
und f�r alle Beteiligten optimalen L�sung. Nach dem
Vorblatt erf�lle die Reform die Erfordernisse einer
gerechten Teilhabe (durch grunds�tzlich systeminter-
ne Aufteilung mit jeweils gleichberechtigten Chancen
und Risiken) sowie eines anwenderfreundlichen, ver-
st�ndlichen Rechts mit gr�ßeren Ermessensspielr�u-
men und hinreichenden Entlastungen f�r die Gerichte
und Versorgungstr�ger.16

bb) Etwa zeitgleich mit dem Beschluss der Bundesre-
gierung sind allerdings auch aus dem Kreis derjenigen,
die zumindest im Ansatz die Reform bef�rworten, ge-
wichtige Bedenken hinsichtlich der Folgewirkungen ge-
�ußert worden, wobei vor allem die auf Grund der Ver-
mehrung der Aufteilungsvorg�nge zu erwartenden Pro-
bleme (Erh�hung des Aufwandes und der Kosten, h�u-
fig mit der Folge einer Benachteiligung der Ausgleichs-
berechtigten, zumeist der Ehefrauen) betont werden.17

Diese und �hnliche Bedenken sind erstmals auch im
parlamentarischen Rahmen aufgegriffen worden:

Der Gesetzentwurf ist planm�ßig dem Bundesrat zuge-
leitet worden. Dieser hat dazu in seiner (846.) Sitzung
am 4. 7. 2008 gem�ß Art. 76 Abs. 2 GG Stellung ge-
nommen.18 Nach Auffassung der Mehrheit des Bun-
desrats besteht Verbesserungsbedarf, der in zahlreichen
�nderungsvorschl�gen und Pr�fbitten zum Ausdruck
kommt.19 Der Bundesrat warnt vor erheblichen Belas-
tungen f�r die Justizhaushalte (u. a. bei der Pr�fung der
externen Teilung sowie der Ausschluss- und Billigkeits-
klauseln, ferner wegen des durch die Vermehrung der
Verfahrensbeteiligten bedingten Mehraufwands, z. B.
bei den Zustellungen); hingegen seien die von der Bun-
desregierung prognostizierten Entlastungen nicht gesi-
chert. F�r die beteiligten Eheleute seien Verschlechte-
rungen zu bef�rchten auf Grund der Kostenbelastung
(mit der Folge der K�rzung des Vorsorgeverm�gens)
und der Verschlechterung der Risikoabsicherung bei
(teilweisem) Wegfall des (bisher fast ausschließlichen)
Anrechtserwerbs in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. In einigen Punkten sei die Gesetzgebungskom-

petenz des Bundes zweifelhaft. Dar�berhinaus ist nach
einer die Bundesratssitzung vorbereitenden Empfehlung
der (Bundesrats-)Aussch�sse20 der Gesetzentwurf ins-
gesamt »grunds�tzlich �berarbeitungsbed�rftig«; denn
»das System der internen Teilung der Anrechte der
Ehegatten bedingt nahezu eine Verdoppelung der zu
bearbeitenden F�lle, was zu b�rokratischem Mehrauf-
wand f�hrt und das Ziel einer Vereinfachung konter-
kariert.« Diese in ihrer Pr�zision und Knappheit be-
merkenswerte generelle Bewertung ist allerdings nicht
von der Mehrheit des Bundesrates getragen worden,
vermutlich aus politischen Gr�nden, um das Reform-
vorhaben als Ganzes nicht zu gef�hrden.

c) Ausblick

Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang der
Bundestag im Laufe seiner Beratungen die �nderungs-
w�nsche des Bundesrates oder sogar die generelle Kri-
tik der (Bundesrats-)Aussch�sse aufgreift.

Der Umstand, dass schon zu Beginn des parlamenta-
rischen Verfahrens grunds�tzliche Zweifel auftreten,
st�tzt die oben (unter 2. a)) aufgestellte These, dass
der bisherige Verfahrensgang eine umfassende kriti-
sche W�rdigung und Pr�fung vermissen l�sst. Das
Fehlen einer sachgerechten fach�ffentlichen Diskus-
sion war (mit-)urs�chlich daf�r, dass bei der Vorbe-
reitung des Gesetzes wichtige Gesichtspunkte unzurei-
chend gew�rdigt worden sind, darunter auch solche,
die eine kritische Betrachtung geradezu herausfordern.
Dazu z�hlt beispielhaft die Tatsache, dass eine Ver-
mehrung der Ausgleichsvorg�nge nahezu zwangsl�u-
fig zu einer erheblichen Komplizierung des Gesamt-
ausgleichs zwischen den Eheleuten f�hren muss mit
erheblichen außergerichtlichen Folgewirkungen; es
kann deshalb nur bei einer eingeschr�nkten Betrach-
tungsweise, die vorrangig das familiengerichtliche
Verfahren und die dort Handelnden (Familienrichter,
Anw�lte) erfasst, von einer Vereinfachung gesprochen
werden (vgl. dazu auch vorstehend unter b) bb) a. E.
die Beschlussempfehlung der Bundesratsaussch�sse
sowie n�her unter III. 7.).

Die bisher nur angedeuteten M�ngel in der Vorberei-
tung der beabsichtigten Strukturreform betreffen (wie

15 Vgl. etwa § 3 Abs. 3 VersAusglG (genereller Ausschluss des
VA nur noch bei einer Ehezeit von bis zu 2 Jahren) sowie § 17
VersAusglG (erhebliche Ausweitung des Schwellenwerts f�r
bestimmte F�lle der externen Teilung von Betriebsrenten)

16 BR-Dr. 343/08, Vorblatt S. 1, 2
17 Ruland NZS 2008, 225, 233 f, 236, 237; Eichenhofer FamRZ

2008, 950, 952; �hnlich bereits Eichenhofer BetrAV 2008,
115, 116; weiterhin grunds�tzlich ablehnend Bergner Sonder-
beilage zu FuR Heft 5/2008

18 BR-Dr. 343/08 (Beschluss)
19 Zusammenfassung in der Presseerkl�rung des Bundesrates

Nr. 104/2008 vom 4. 7. 2008 (vgl. www.bundesrat.de/Presse)
20 BR-Dr. 343/1/08 S. 1 f
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das zuletzt genannte Beispiel zeigt) nicht nur Details,
sondern die Grundziele der Reform. Das soll im Fol-
genden zun�chst stichwortartig bezeichnet (unter II.)
und anschließend n�her begr�ndet werden (unter III.),
auch als m�glicher Beitrag f�r eine (bereits von den
Bundesratsaussch�ssen empfohlene) »grunds�tzliche
�berarbeitung« des Gesetzentwurfs.

Der vorliegende Beitrag beschr�nkt sich dabei auf die
Grundlagen des VA, d. h. seine Ziele und das zur Um-
setzung ad�quate Ausgleichskonzept. Systemneutrale,
d. h. ohne Strukturreform durchf�hrbare Punkte (z. B.
die Ausweitung der Vergleichsm�glichkeiten, Verbes-
serung der Gesetzessprache, Zusammenfassung der
wesentlichen Einzelregelungen in einem Gesetz pp.)
bleiben unber�cksichtigt (insoweit bejaht der RegE
zutreffend erheblichen Handlungsbedarf und enth�lt
sinnvolle L�sungsvorschl�ge, die auch bei einem ande-
ren Ausgleichskonzept verwertbar w�ren).

II. �berblick �ber die M�ngel und Defizite
der bisherigen Reform�berlegungen/
-maßnahmen (in der Fach�ffentlichkeit
und im BMJ)

1. Analyse des geltenden Rechts: keine hinreichende
Kl�rung des tats�chlichen Reformbedarfs (u. a.
mangels Pr�fung der systeminternen Reformkapazit�t)

a) Einseitig negative Bewertung des geltenden Rechts
(ohne Gewichtung der Vorteile)

Die M�ngel des geltenden Systems werden einseitig
und apodiktisch als scheinbar systemimmanent und
irreparabel herausgestellt unter schlagwortartiger,
pauschaler (nicht inhaltlich pr�zisierter) Verwendung
negativ besetzter Begriffe (»Gerechtigkeitsdefizite«,
»Verfehlung der Halbteilung«) und ohne substanziel-
les Eingehen auf die im »Modell Bergner« entwickel-
ten und belegten M�glichkeiten einer systeminternen
Korrektur. Insbesondere wird die BarwertVO (mit ih-
ren unstreitigen M�ngeln) undifferenziert mit dem
Prinzip des Einmalausgleichs nach Vergleichbarma-
chung (gleichsam als deren integraler Bestandteil) zu-
sammengesehen.21 Das dient der grunds�tzlichen Ab-
wertung des Einmalausgleichs, ohne dessen Vorteile
(B�ndelung der Anrechte und regelm�ßiger Vollzug
des Ausgleichs in dem f�r den Ausgleichsberechtigten
sicheren und umfassenden System der gesetzlichen
Rentenversicherung) zu gewichten und ohne nach Al-
ternativen der Vergleichbarmachung zu suchen.

b) Einseitige Zuordnung einzelner krasser Fehl-
entwicklungen zum geltenden System

Zus�tzlich werden besonders krasse einzelne Fehlent-
wicklungen einseitig dem geltenden System angelastet,

wiederum ohne n�here Pr�fung der M�glichkeit, die
Einzelf�lle systemintern zu l�sen (ggfs. durch Vorga-
ben des Gesetzgebers zwecks Berichtigung einer inso-
weit als verfehlt erkannten Rechtsprechung).

2. Erwartete Folgen einer Strukturreform:
Prognosen der Verbesserung (weitgehend) auf
Grund von Annahmen (ohne Absicherung durch
Modellrechnungen und Vorteil/Nachteil-
Bilanzierung) iVm Bagatellisierungen m�glicher
Probleme und Vermeidungsstrategien

a) Einseitig positive Darstellung eines Systemwechsels

Die angenommenen Vorteile eines Systemwechsels
werden einseitig dargestellt, wiederum unter Verwen-
dung pauschaler, hier positiv besetzter, aber inhaltlich
unklarer Begriffe (»Beseitigung der Gerechtigkeitsde-
fizite«, »Gew�hrleistung einer gerechten Teilhabe«),22

n�mlich ohne Pr�zisierung des Begriffs der »Teilhabe«,
insbesondere des Gegenstands der Halbteilung (was
soll geteilt werden?) und der Kriterien einer »gerech-
ten« Teilhabe (Folge: Beschr�nkung auf diffuse, »un-
gef�hre« Halbteilung).23

b) Unterstellung eines gleichen Verlaufs der Versorgungs-
schicksale (zumindest bei der internen Teilung)

Das (wahrscheinliche) Bestehen bzw. k�nftige Eintre-
ten der rechtlichen (z. B. betriebsrenten- und satzungs-
rechtlichen) sowie faktischen Voraussetzungen f�r den
mit der Realteilung als Kernziel angestrebten, (teilan-
rechtsbezogen) ann�hernd gleichen Verlauf der Ver-
sorgungsschicksale wird ohne n�here Pr�fung (und
plausible Darlegung) unterstellt, obwohl die Erreich-
barkeit dieses Ziels von den (f�r die Umsetzung ver-
antwortlichen) Versorgungstr�gern schon jetzt teilwei-
se verneint oder angezweifelt wird.

c) Kein Versuch einer (m�glichen) Absicherung der
Prognosen

Die vorstehend bezeichnete Unterstellung k�nn-
te durch weitere Pr�fungen zumindest plausibel ge-
macht werden. Das BMJ hat jedoch, soweit erkenn-
bar, keinen Versuch unternommen, die Auswirkun-
gen einer Realteilung auf Seiten der Beteiligten in
signifikanten Beispielen, d. h. auch und gerade zah-
lenm�ßig zu erfassen und in Modellrechnungen
durchzuspielen (unter realistischer Einbeziehung der
die Teilungsmasse schm�lernden Kosten; § 13 Vers-
AusglG), ferner unter Ber�cksichtigung der nur sehr
eingeschr�nkt bestehenden und faktisch kaum um-

21 Vgl. beispielhaft das Vorblatt zum RegE S. 2
22 RegE S. 71 ff
23 Vgl. dazu bereits Rehme FamRZ 2008, 738, 743
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setzbaren Kontrollm�glichkeiten eines sp�teren Gleich-
laufs durch die Beteiligten.

d) (Teilweiser) Ausschluss einer Ab�nderung
(Folge: »Selbstimmunisierung« der Prognose)

Gerade bei den entwicklungstr�chtigen, deshalb �nde-
rungsanf�lligen Versorgungen der »2. und 3. S�ule«
wird eine nachtr�gliche �berpr�fung (einschließlich
einer m�glichen Widerlegung) der Prognose des Gleich-
laufs verhindert durch Ausschluss der Ab�nderung (mit
der Folge der »Selbstimmunisierung« der Prognose),
z. T. mit unzutreffender Begr�ndung und ohne einen
(f�r die Parlamentarier wichtigen) Hinweis auf die ab-
weichende Haltung des bisherigen Gesetzgebers.

e) Unzureichende Pr�fung (Bagatellisierung)
verfassungsrechtlicher Fragen

Die in diesem Zusammenhang (Ab�nderungsproble-
matik) und in anderer Hinsicht (z. B. bei der Beschr�n-
kung der Grundrechte der Versorgungstr�ger) entste-
henden verfassungsrechtlichen Probleme werden un-
zureichend, insbesondere ohne vollst�ndige Auswer-
tung der einschl�gigen Rechtsprechung des BVerfG,
behandelt (»verfassungsrechtliche Nonchalance«; z. B.
keine Auseinandersetzung mit der Rspr. des BVerfG
zur Ab�nderung als verfassungsrechtlich gebotenem
Rechtsbehelf).

f) Keine systematische Folgenabsch�tzung (Bilanzierung
der voraussichtlichen Vor- und Nachteile eines
Systemwechsels f�r die Beteiligten)

Schließlich fehlt eine systematische Gegen�berstellung
(Bilanzierung) und Gewichtung der zu erwartenden

Verbesserungen und Verschlechterungen auf Seiten
der Beteiligten. Zu erfassen w�ren (wie bereits oben
unter I. 2. c) ausgef�hrt) insbesondere die Folgewir-
kungen außerhalb der gerichtlichen Verfahren, u. a.

n die zahlreichen Entlastungen f�r die Versorgungs-
tr�ger (oft mit korrespondierender Benachteiligung
der Ehegatten), etwa im Rahmen des deutlich kom-
plizierter gewordenen Rechts der Anpassung in
H�rtef�llen (§§ 32 ff VersAusglG)

n die – neben zus�tzlichen Kosten – f�r die Ehegatten
(vor allem die ausgleichsberechtigten Ehefrauen)
entstehenden weiteren Nachteile auf Grund der
Vermehrung der f�r sie zust�ndigen, oft neuen Ver-
sorgungstr�ger, h�ufig verbunden mit faktischer,
auf Unkenntnis pp. beruhender Hilflosigkeit bei der
Wahrung der eigenen Rechte (etwa bei betriebs-
fremden Ausgleichsberechtigten),

n die Erweiterung und Komplizierung insbesondere
des Sozial- und Steuerrechts auf Grund der flankie-
renden Gesetzgebung und die daraus resultierende
deutliche Erschwerung einer verantwortlichen Be-
ratungst�tigkeit der Anw�lte (zumal im Rahmen ei-
ner an sich gewollten Ausweitung vergleichsweiser
Regelungen; vermutliche Folge: zus�tzliches Haf-
tungsrisiko und Ausdehnung der Haftpflichtversi-
cherungen).

Eckhard Rehme, Vors Richter am OLG i. R.,
Edewecht

n Der Beitrag wird in der n�chsten Ausgabe der FuR
fortgesetzt.

Dr. jur. Michael J. Zimmermann, LL.M.

Die Feststellung der Vaterschaft
unabh�ngig vom Anfechtungs-
verfahren
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II. Das Gesetz zur Kl�rung der Vaterschaft
unabh�ngig vom Anfechtungsverfahren
samt Annexbestimmungen

Am 1. 4. 2008 trat das Gesetz zur Kl�rung der Va-
terschaft unabh�ngig vom Anfechtungsverfahren in

Kraft.1 Mit dem Gesetz werden die §§ 194 Abs. 2,
1600 b und § 1629 Abs. 2 BGB ge�ndert. Der § 1598 a,
der als Herz der Reform den Anspruch auf Einwilli-
gung in eine genetische Untersuchung zur Kl�rung der
leiblichen Abstammung neu in das BGB aufnimmt, re-
gelt in seinen 4 Abs�tzen dasjenige, was sich sowohl
aus den Entscheidungen des BGH vom 12. 1. 20052,
insbesondere aber aus dem Urteil des BVerfG vom
13. 2. 2007 unter Einhaltung der Fristvorgabe durch
das Gericht als regelungsbed�rftig erwies. Zur Kl�rung
der leiblichen Abstammung des Kindes k�nnen fortan
der Vater, die Mutter und das Kind vom jeweils ande-

* Fortsetzung aus FuR 2008, 323
1 BGBl. I, 2008, S. 441
2 BGHZ 162, S. 1 ff = FamRZ 2005, 340 ff und FamRZ 2005,

S. 342 ff
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